
Heimatverein Leopoldstal e.V. 

Nutzung der Steinmetzhütte in Leopoldstal, Waldweg 17 

Mietvertrag+Benutzerordnung: 

 

Datum und Zeitraum der Veranstaltung:   ________________________________________________ 

 

Mieter, Adresse+Telefonnummer, Mail ________________________________________________ 

  

 ________________________________________________ 

 

 ________________________________________________ 

 

Name+Telefonnummer von min. einer Person 

die während der Veranstaltung zu erreichen ist. 

       ________________________________________________ 

 

1. Die Benutzung mit allen Einrichtungen und Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr, 

Schadensersatzansprüche gegenüber dem Vermieter sind ausgeschlossen. 

2. Die sachgerechte Nutzung des Holzkohlegrill ist erlaubt, der Grill ist anschl. wieder zu säubern 

3. Die Feuerstelle kann für ein kleines, geschlossenes Lagerfeuer, Durchmesser max. 1m  

genutzt werden. Das Feuer ist sorgfältig unter Aufsicht zu halten, Befeuerung mit trockenem, 

naturbelassenen Holzscheiten (keine Stämme)  

Zum Ende der Veranstaltung ist das Feuer gänzlich zu löschen. Die Asche ist nach dem 

erkalten zu beseitigen, die Feuerstelle ist wieder Besensauber zu überlassen.  

Bei Trockenheit, Waldbrandgefahr oder auch starkem Wind ist kein Feuer erlaubt. 

4. Feuerwerk oder der Gebrauch von Böllern ist grundsätzlich nicht gestattet. 

5. Lautstärke bei Veranstaltungen: 

Die Grillhütte ist im Landschafts+Naturschutzgebiet, direkt angrenzend ist Wohnbebauung, 

insofern ist der Lärmpegel gem. den gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, 

u.a. Nachtruhe ab 22:00 Uhr.  

Ausnahmeregelungen wären Behördlich zu beantragen. 

6. Das Befahren des Grillplatzes mit Fahrzeugen aller Art ist nicht erwünscht, Ausnahme ist 

lediglich ein kurzes Be+Entladen. Parken gem. Straßenverkehrsordnung, z.B. längs des 

Waldweges oder sonstigen ausgewiesenen Stellplätzen. 

7. Die Anlagen sind pfleglich zu behandeln. Angefallener Müll ist sachgerecht zu entsorgen. 

Die Toiletten sind sorgsam zu reinigen, die Anlage ist wieder Besensauber zu verlassen. 

Bei Unstimmigkeiten wird das mit der Kaution verrechnet. 

8. Die Mietkosten betragen pauschal € 70,00 Euro                                                                   

9. Die Kaution beträgt € 100 Euro und ist sofort fällig. Rückgabe nach Mängelfreier Übergabe. 

Bei Nichtbeachtung der Benutzerordnung wird die Kaution entsprechend einbehalten. 

 

Miete und Kaution sind bezahlt, der Mietvertrag und die Benutzerordnung werden anerkannt. 

 

 

Leopoldstal den _________________________ 

 

 

Für den Heimatverein Leopoldstal  _________________________ 

 

 

Unterschrift des Mieters    _________________________ 

 

 

Stand 18.06.2025 


